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Vorwort zur 4. Auflage

Vorwort zur 4. Auflage

Fast 13 Jahre nach der Einführung der Trinkwasserverordnung 2011, die 
Gegenstand der ersten Auflage dieses Buches war, ist nun die lang erwartete 
„Zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)“ 
am 23. Juni 2023 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Sie ist am Tag 
danach ohne Übergangsfristen in Kraft getreten. Der Bundesrat hatte zuvor 
in seiner Sitzung am 31. März 2023 der Vorlage in der Bundesratsdrucksache 
68/23 mit Änderungen zugestimmt. 

Damit wird nun mit einigen Monaten Verspätung die neue EU-Trinkwasserricht-
linie 2020/2184 vom Dezember 2020 zum Großteil national umgesetzt. Formal 
hätte die Umsetzung bis zum 12. Januar 2023 erfolgen müssen. Aufgrund der 
völligen Neustrukturierung und grundlegenden Überarbeitung sind jedoch 
intensive Abstimmungsprozesse zwischen den beteiligten Ressorts erforder-
lich gewesen, die zeitlich und inhaltlich ausgedehnt waren. Nachdem die bis-
her gültige Fassung der Verordnung ungefähr fünf Jahre Bestand hatte, ist nun 
wieder eine größere Dynamik in die Trinkwasser-Gesetzgebung gekommen, 
die erneut eine intensive Befassung mit der Materie erforderlich macht. 

Mit ihren 72 Paragrafen und sieben Anlagen ist die TrinkwV formal fast dreimal 
so umfangreich wie ihre Vorgängerin. Dadurch ergibt sich ein nennenswerter 
Änderungsbedarf in der Praxis sowie zunächst ein großer Informationsbedarf 
über die Neuerungen und Änderungen. 

Die wesentlichste und aufwendigste Änderung betrifft die verpflichtende Ein-
führung eines Risikomanagements mit Übergangsfristen bis 2029 bzw. 2033. 
Die bisherige Regelung zur sogenannten „Risikobasierten Anpassung des 
Probennahmeplans (RAP)“ wird konsequenterweise zu einem vollständigen 
Risikomanagement von der Ressource bis zum Zapfhahn ausgeweitet. Die bis-
herige RAP war freiwillig und wurde selten umgesetzt, weil die potenziellen 
Einsparungen an Kosten bei der Analytik im Vergleich zum großen Kosten-
faktor eines Managementsystems kein überzeugendes Argument darstellten. 
Heute wird dagegen der Startschuss für eine integrative sowie umfassende 
Einführung des Risikomanagements gegeben, das durch den Water Safety Plan 
(WSP) der WHO erstmals im Jahr 2004 thematisiert wurde. 

Bei den wenigen neuen und geänderten Grenzwerten spielen die toxikologisch 
relevanten perfluorierten Stoffe PFAS eindeutig die wichtigste Rolle. Dane-
ben gibt es eine ganze Reihe weiterer Änderungen in allen Bereichen, die von 
Belang sind und über die wir in unserer neuen Auflage des Buches umfassend 
informieren wollen. 
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Wiederum wird mit dem Buch das Ziel verfolgt, die zum Teil sehr trockene 
juristische Materie verständlich zu erläutern, damit sich die Nutzer des Werks 
besser im Paragrafendschungel zurechtfinden können. Gefolgt werden die ein-
leitenden Erläuterungen aus der Sicht der Verfasser von einem Abdruck des 
Verordnungstexts, einer tabellarischen Aufstellung der Änderungen zur vor-
herigen Fassung sowie dem Abdruck des offiziellen Kommentars des Gesetz-
gebers. 

Die Autoren haben sich zum Ziel gesetzt, alle wichtigen Aspekte der Verord-
nung zu erwähnen und mit eigenen Worten und Ergänzungen auch für juris-
tisch nicht versierte Leser verständlich zu machen. Aufgrund der Vielzahl an 
Neuerungen und kleineren Änderungen kann in diesem Buch jedoch nicht 
jedes Detail erläutert und dargestellt werden. Die Leser müssen sich also noch 
selbst intensiv mit dem Text befassen und das Buch dabei als nützlichen Lot-
sen im Hintergrund einsetzen. 

Wie bisher wird am hohen Qualitätsstandard des Trinkwassers in Deutsch-
land auch durch die neue Verordnung nicht gerüttelt. Als zentrales Element ist 
weiterhin die konsequente Stärkung der Einbindung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) und damit des DIN- und DVGW-Regelwerks ein 
wichtiges Signal für die Wasserversorgung und die Verbraucher. Neu hinzu 
kommen jedoch diverse Management-Aspekte und nicht zuletzt ausgeweitete 
Informationsrechte der Verbraucher, die allgemein in ganz Europa eine weitere 
Verbesserung des Schutz- und Informationsniveaus darstellen.

Mülheim an der Ruhr und Bonn, September 2023

Dr. Ulrich Borchers Dr. Karin Gerhardy
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1   Einleitung 

1 Einleitung

Diese 4. Auflage des Buches über die Trinkwasserverordnung beschäftigt sich 
mit der „Zweiten Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV)“, die am 23. Juni 2023 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde 
[1]. Sie ist am 24. Juni ohne Übergangsfrist in Kraft getreten. Der Bundes-
rat hatte in seiner Sitzung am 31. März 2023 der Vorlage in der Bundesrats-
drucksache 68/23 mit einigen Änderungen zugestimmt [2, 3]. Damit wurde 
mit einigen Monaten Fristüberschreitung die neue EU-Trinkwasserrichtlinie 
2020/2184 vom Dezember 2020 [4] weitgehend national umgesetzt. Formal 
hätte die Umsetzung bis zum 12. Januar 2023 erfolgen müssen, da die Mit-
gliedstaaten durch die Frist in der Trinkwasserrichtlinie maximal zwei Jahre 
Zeit zur Umsetzung haben. 

Aufgrund der völligen Neustrukturierung und grundlegenden Überarbeitung 
sind jedoch intensive Abstimmungsprozesse zwischen den beteiligten Res-
sorts erforderlich gewesen, die zeitlich und inhaltlich sehr ausgedehnt waren. 
Insbesondere war auch das Justizministerium intensiv beteiligt, um grund-
gesetzliche sowie verfassungsrechtliche Fragen zu klären und auszuräumen. 
Nachdem die zuvor gültige Trinkwasserverordnung [5] ungefähr fünf Jahre 
Bestand hatte, ist nun wieder eine größere Dynamik in die Trinkwasser-Gesetz-
gebung gekommen, die eine intensive Befassung mit der Materie erforderlich 
macht. Mit ihren nunmehr 72 Paragrafen und sieben Anlagen ist die TrinkwV 
formal fast dreimal so umfangreich wie ihre Vorgängerin. Dadurch ergibt sich 
ein nennenswerter Änderungsbedarf in der Praxis sowie zunächst ein großer 
Informationsbedarf über die Neuerungen und Änderungen. 

Die wesentlichste und aufwendigste Änderung betrifft die verpflichtende Ein-
führung eines Risikomanagements mit Übergangsfristen bis 2029 bzw. 2033. 
Die bisherige Regelung zur sogenannten „Risikobasierten Anpassung des 
Probennahmeplans (RAP)“ wird konsequenterweise zu einem vollständigen 
Risikomanagement von der Ressource bis zum Zapfhahn ausgeweitet. Die bis-
herige RAP war freiwillig und wurde selten umgesetzt, weil die potenziellen 
Einsparungen an Kosten bei der Analytik im Vergleich zum großen Kosten-
faktor eines Managementsystems kein überzeugendes Argument darstellten. 
Nun wird dagegen der Startschuss für eine integrative sowie umfassende Ein-
führung des Risikomanagements gegeben, das durch den Water Safety Plan 
(WSP) der WHO erstmals im Jahr 2004 thematisiert wurde und danach durch 
mehrere Updates weiterentwickelt und verbessert wurde [6]. 

Wie bisher wird am hohen Qualitätsstandard des Trinkwassers in Deutsch-
land auch durch die neue Verordnung nicht gerüttelt. Als zentrales Element ist 
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weiterhin die konsequente Stärkung der Einbindung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) und damit des DIN- und DVGW-Regelwerks ein 
wichtiges Signal sowie eine bindende Vorgabe für die Wasserversorgung und 
die Verbraucher. Neu hinzu kommen jedoch diverse Management-Aspekte und 
nicht zuletzt ausgeweitete Informationsrechte der Verbraucher, die allgemein 
in ganz Europa eine weitere Verbesserung des Schutz- und Informations-
niveaus darstellen.

Bei den überschaubaren neuen und geänderten Grenzwerten spielen die toxi-
kologisch relevanten perfluorierten Stoffe PFAS eindeutig die wichtig ste Rolle. 
Daneben gibt es eine ganze Reihe weiterer Änderungen in allen Bereichen, 
die von Belang sind und über die wir in unserer neuen Auflage des Buches 
umfassend informieren wollen. 

Es werden insgesamt eine Reihe von größeren Anpassungen und Präzisierun-
gen vorgenommen, die aus nationalen Erwägungsgründen resultieren. Dar-
unter sind folgende Punkte besonders hervorzuheben:

 – Die im § 2 TrinkwV enthaltenen Begriffsbestimmungen sind überarbeitet 
worden. 

 – Die Begriffe zu Höchstwerten in der TrinkwV wurden ergänzt und über-
arbeitet. Die Verordnung kennt nun Grenzwerte, Höchstwerte (neuer Begriff, 
§ 6 Absatz 4, § 7 Absatz 3), Parameterwerte, Technische Maßnahmenwerte, 
Maßnahmenwerte (neuer Begriff, § 61 Absatz 2) sowie Referenzwerte (neuer 
Begriff, (§ 24 Absatz 1 und 3, § 36 Absatz 2). 

 – Erstmals wird mit der Trübung ein betrieblicher (Online)-Überwachungs-
parameter im § 24 für die Wasserversorger eingeführt. 

 – Das Risikomanagement wird in Abschnitt 7 (§34 ff.) verpflichtend ein-
geführt, wobei leider die für das Einzugsgebiet erforderlichen Grundlagen 
noch fehlen. Sie müssen noch durch die erst im Entwurf befindliche Trink-
wassereinzugsgebieteverordnung (TrinkwEGV) [7] festgelegt werden. 

 – Die Anforderungen an die Untersuchungsstellen werden bis auf Weiteres 
durch den § 15 der vorherigen TrinkwV (a. F.) (= alte Fassung) definiert, da 
die geplante Trinkwasseruntersuchungsstellenverordnung (TUV) aufgrund 
von § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 des IfSG [8] noch aussteht. Hierzu gibt 
es noch keinen öffentlich gemachten Entwurf. 

 – Es gibt eine Handvoll neue chemische Überwachungsparameter (Bis-
phenol-A, Chlorit, Chlorat, Halogenessigsäuren, Microcystin-LR, PFAS).

 – Die Überwachung von somatischen Coliphagen als Virus-Indikator im Rah-
men des Risikomanagements bei Oberflächenwassereinfluss wird neu ein-
geführt. 
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 – Der Konformitätsprozess für Materialien und Werkstoffe im Kontakt mit 
Trinkwasser wird europäisiert, wobei Positivlisten in Zukunft von der Euro-
päischen Chemikalienagentur ECHA geführt werden sollen. 

 – Schließlich werden die Informationspflichten der Verbraucher ausge wei-
tet, die weit über die Veröffentlichung der Qualitätsparameter hinausge hen. 
Managementbezogene Indikatoren wie Wasserverluste und Tarifinfor ma tio-
nen werden in Zukunft bekannt zu geben sein. 

Wie in der obigen Aufzählung erwähnt, werden neben diesen konkreten Ände-
rungs punkten im Laufe der nächsten Zeit weitere Regelungen im direkten 
Umfeld der Trinkwasserverordnung hinzukommen, da die Umsetzung der EU-
Trinkwasserrichtlinie [2] in nur einer einzigen Verordnung (Rechtsakt) nicht 
möglich ist. So ist z. B. aufgrund der ressortbedingten Zuständigkeiten in 
Deutschland das Risikomanagement in den Trinkwassereinzugsgebieten im 
Zuständigkeitsbereich des Umweltministeriums angesiedelt und nicht beim 
Gesundheitsministerium, wo die TrinkwV angesiedelt ist. Der zum Redaktions-
schluss für dieses Buch vorliegende Referentenentwurf der Trinkwasserein-
zugsgebieteverordnung (TrinkwEGV) [7] wurde nach der massiven Kritik an der 
ersten Vorläufer-Fassung zum Redaktionsschluss des Buches als erheblich 
verbesserter und stimmiger fortgeschriebener Referentenentwurf vorgelegt. 
Hierauf wird in Kapitel 2.2.1 eingegangen.

Regelungen zur Verbesserung des Zugangs zu Trinkwasser für jeden Bürger, 
die ebenfalls laut EU-Trinkwasserrichtlinie (Artikel 16 Absatz 2) umgesetzt 
werden sollen, sind zwischenzeitlich bereits im Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) im § 50 umgesetzt worden [9]. Dort ist eine Formulierung aufgenommen 
worden, dass „…  Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an öffentlichen Orten 
durch Innen- und Außenanlagen bereitgestellt werden soll, soweit dies tech-
nisch durchführbar und unter Berücksichtigung des Bedarfs und der örtlichen 
Gegebenheiten, wie Klima und Geografie, verhältnismäßig ist.“ Wie man liest, 
ist hier eine recht weiche, unverbindliche Regelung getroffen worden, die in 
Deutschland insbesondere für Personen relevant sein könnte, die keinen fes-
ten Wohnsitz haben. 

Schließlich gibt es im Zusammenhang mit der Zulassung von Untersuchungs-
stellen eine gewisse Unsicherheit, was auf die Beteiligten zukommt. Hier ist 
auf Basis einer Ermächtigung im Zusammenhang mit § 38 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 11 des Infektionsschutzgesetzes [8] eine Trinkwasseruntersuchungs-
stellenverordnung (TUV) in Planung, von der jedoch noch kein Entwurf öffent-
lich gemacht wurde. Es gibt mit der formalen weiteren Gültigkeit von Teilen 
des § 15 der Trinkwasserverordnung in der Fassung vom 22. September 2021 
zwar eine robuste und sinnvolle Regelung für die Übergangszeit, jedoch ist zu 
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befürchten, dass mit der Einführung von überzogenen Regelungen zur Partei-
lichkeit bzw. Unabhängigkeit Hemmnisse in der Zusammenarbeit mit externen 
Probennehmern resultieren könnten. Hier muss abgewartet werden, was die 
neuen Regelungen für die Praxis bedeuten. Darauf kann im Detail erst in einer 
weiteren Auflage des Buches eingegangen werden.
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2 Relationen zur anderen Rechtsakten
2.1 Beziehungen zu existierenden Richtlinien und Gesetzen

2.1.1 EU-Trinkwasserrichtlinie (EU-TWR)

Die Europäischen Richtlinien müssen generell von allen EU-Ländern in nationa-
les Recht umgesetzt werden. Die Kommission überwacht, ob die EU-Rechtsvor-
schriften ordnungsgemäß, vollständig und fristgerecht angewendet werden 
und trifft andernfalls entsprechende Sanktionsmaßnahmen. Jede Richtlinie 
enthält eine Frist für die Umsetzung in nationales Recht, im Normalfall sind das 
genau 2 Jahre, die die EU-Länder einhalten müssen. Wenn die Mitgliedstaaten 
die Bestimmungen der betreffenden Richtlinie übernommen haben, müssen 
sie die Kommission davon in Kenntnis setzen. Die Kommission unterstützt 
die Mitgliedstaaten bei der ordnungsgemäßen Anwendung aller EU- Rechts-
vorschriften. Sie muss auch sicherstellen, dass alle EU-Länder das EU-Recht 
ordnungsgemäß anwenden. In dieser Funktion wird sie auch als „Hüterin der 
Verträge“ bezeichnet. Es werden Maßnahmen ergriffen, wenn ein EU-Land 
eine Richtlinie zum vorgesehenen Termin nicht vollständig in nationales Recht 
umsetzt oder das EU-Recht nicht ordnungsgemäß anwendet. Werden EU-
Rechtsvorschriften auf nationaler Ebene nicht ordnungsgemäß oder nicht frist-
gerecht umgesetzt, kann die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen das betreffende Land einleiten. 

Die neue EU-Trinkwasserrichtlinie (EU-TWR, Richtlinie (EU) 2020/2184) [4] ist 
am 12.01.2021 in Kraft getreten. Daher hätte sie spätestens nach 2 Jahren, 
also bis zum 12.01.2023 vollständig in nationales Recht umgesetzt werden 
müssen, was nicht gelungen ist.

Die Umsetzung erfolgt in Deutschland einerseits über die am 24. Juni 2023 in 
Kraft getretene, umfassende Novelle der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) [1]. 
Dazu war als Grundlage ein entsprechend angepasstes Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) [8] notwendig. Die Verordnung wurde wie bisher unter Federführung des 
Bundesgesundheitsministeriums (BMG) in enger Abstimmung mit den Ländern 
erarbeitet (siehe Kapitel 2.1.2).

Zur Umsetzung von Artikel 8 der EU-TWR (Einführung des risikobasierten 
Ansatzes im Einzugsgebiet der Wasserversorgung) und von Artikel 16 der EU-
TWR (Errichtung und Betrieb öffentlicher Trinkwasserspender) war zusätzlich 
eine Anpassung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) erforderlich sowie im 
Anschluss die Schaffung einer gesonderten „Artikel 8-Verordnung“ (Trinkw-
EGV, siehe Kapitel 2.2.1) unter Federführung des Bundesumweltministeriums 
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(BMUV). Auch diese Verordnung muss in Abstimmung mit den Ländern und der 
Zustimmung des Bundesrats umgesetzt werden. 

Da die TrinkwV verspätet kam und da es noch immer keine Einzugsgebietever-
ordnung (TrinkwEGV) gibt, ist bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Deutschland eingeleitet worden. Dieses Schicksal betrifft allerdings auch 
19 andere Länder in der EU. 

2.1.2 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Die Änderung des IfSG [8] sieht grundsätzlich eine 1:1-Umsetzung der Vor-
gaben der EU-TWR vor und bietet auch die Ermächtigungsgrundlage für die 
TrinkwV. Im Abschnitt 7 dieses Gesetzes sind die Vorschriften für Wasser 
zusammengefasst. Dabei beschränkt sich das Umfeld des Trinkwassers auf 
nur vier Paragrafen:

1) § 37 Beschaffenheit von Wasser für den menschlichen Gebrauch sowie von 
Wasser zum Schwimmen oder Baden in Becken oder Teichen, Überwachung

2) § 38 Verordnungsermächtigung

3) § 39 Untersuchungen, Maßnahmen der zuständigen Behörde

4) § 40 Aufgaben des Umweltbundesamtes

Im § 41 werden in Ergänzung Regelungen zum Abwasser getroffen. Der § 37 
stellt in Bezug zu Trinkwasser die Generalforderung auf, dass es so beschaffen 
sein muss, „dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der 
menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu 
besorgen ist.“ Diese Forderung ist auch in den Text der TrinkwV in den §§ 5 bis 
7 eingegangen, zudem ist sie natürlich nicht neu. 

Die TrinkwV [1] stellt mit Blick auf die Generalforderung im § 37 IfSG die Ver-
mutungsregelung auf, dass die Vorgaben dann erfüllt sind, wenn 

 – bei der Trinkwassergewinnung, der Trinkwasseraufbereitung und der Trink-
wasserverteilung einschließlich der Wasserspeicherung mindestens die all-
gemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden,

 – das Trinkwasser den Anforderungen der §§ 6 bis 9 TrinkwV (Vorgaben zu 
mikrobiologischen, chemischen und Indikatorparametern mit den dazu-
gehörigen Anlagen 1 bis 3) entspricht und

 – es rein und genusstauglich ist. 

Der § 40 IfSG legt fest, dass das Umweltbundesamt im Rahmen dieses Gesetzes 
die Aufgabe hat, Konzeptionen zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung 
der Weiterverbreitung von durch Wasser übertragbaren Krankheiten zu ent-
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wickeln. Beim Umweltbundesamt können ferner zur Erfüllung dieser Aufgaben 
beratende Fachkommissionen eingerichtet werden. Dies ist derzeit nur die 
sogenannte Trinkwasserkommission (TWK, https://www.umweltbundesamt.
de/themen/wasser/trinkwasser/trinkwasserkommission).

2.1.3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – 
WHG), das ursprünglich bereits aus dem Jahr 1957 stammt, bildet den Kern des 
Gewässerschutzrechts in Deutschland [9]. Sein Zweck ist es, durch eine nach-
haltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Natur-
haushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen (Paragraf 1 WHG). 

Das Umweltministerium (BMUV) positioniert sich auf seiner Webseite so, 
dass Wasser eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen ist und Quelle allen 
Lebens. Die Bundesrepublik Deutschland habe daher in ihrem Grundgesetz 
den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zum Staatsziel erklärt (Arti-
kel 20a GG). Dazu gehört auch der Schutz unserer Gewässer. Im Rahmen eines 
umfassenden Umweltschutzes, der die Versorgung der Bevölkerung und ins-
besondere auch die der zukünftigen Generationen gewährleisten soll, steht 
Gewässerschutz mit an oberster Stelle. 

Das WHG hat zum Ziel, die rechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete 
Bewirtschaftung des ober- und unterirdischen Wassers nach Menge und 
Beschaffenheit zu schaffen sowie die menschlichen Einwirkungen auf Gewäs-
ser zu steuern. 

In diesem grundlegenden Gesetz wurden nun auch einige Aspekte der 
Umsetzung der Vorgaben durch die EU-TWR berücksichtigt, weil sie aus for-
malen Gründen nicht im IfSG oder anderen Gesetzen integrierbar waren. Dazu 
wurde das „Zweite Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes“ [9] 
erlassen. 

Darin wird nun die Umsetzung des Artikels 16 Absatz 2 der EU-TWR geregelt, 
indem dem bisherigen § 50, Absatz 1 folgender Satz angefügt wurde: „Hierzu 
gehört auch, dass Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an öffentlichen Orten 
durch Innen- und Außenanlagen bereitgestellt wird, soweit dies technisch 
durchführbar und unter Berücksichtigung des Bedarfs und der örtlichen 
Gegebenheiten, wie Klima und Geografie, verhältnismäßig ist.“ Hier geht es 
um die Aufstellung öffentlicher Trinkwasserspender mit einer flexiblen, ver-
gleichsweise schwammigen Regelung, die die von der Richtlinie geforderte 
Umsetzung in Abhängigkeit der örtlichen und klimatischen Situation rela-
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tiviert. Mit Blick auf die geplante Erweiterung des Begriffs der öffentlichen 
Wasserversorgung um die Bereitstellung öffentlicher Trinkwasserentnahme-
stellen bedarf es nun auch einer weiteren Klärung von Finanzierungsfragen. 
Sicher ist es sinnvoll, den örtlichen Wasserversorger mit der Errichtung und 
dem Betrieb von öffentlichen Trinkwasserentnahmestellen zu betrauen. Die 
dadurch entstehenden Kosten müssen aber nicht zwangsläufig vom Wasser-
versorger getragen werden; sie sind tendenziell eher der Kommune zuzu-
rechnen. Für die Auswahl, die Planung, den Bau und den Betrieb von Trink-
wasserbrunnen im öffentlichen Bereich inklusive der Eigenkontrolle durch 
den Betreiber benennt das DVGW-Merkblatt W 274 [10] die Vorgaben. Für die 
Überwachung der Trinkwasserbrunnen durch die Gesundheitsämter wurde von 
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (BLAG) Kleinanlagen ein Leitfaden „Empfeh-
lungen zur Überwachung von Trinkwasserbrunnen“ [11] erarbeitet.

Daneben enthält das „Zweite Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgeset-
zes“ [9] die Ermächtigungsgrundlage für die Trinkwassereinzugsgebietever-
ordnung (TrinkwEGV). Explizit angesprochen werden dabei die Pflichten der 
Betreiber von Wassergewinnungsanlagen, der Behörden, von Verursachern 
und möglichen Verursachern von Gewässerbelastungen sowie von Grund-
stückseigentümern und Inhabern der tatsächlichen Gewalt über Grundstücke. 
Zudem werden auch die Befugnisse der zuständigen Behörde zur Anordnung 
bestimmter Maßnahmen gegenüber den Betreibern und Verursachern ange-
spro chen. Dies ist in dem Kontext eine wichtige Regelung, da die Behörden 
mit ihren Kompetenzen mitwirken müssen, da den Wasserversorgern dazu die 
formalen Mittel fehlen.

2.2  Erläuterungen zu den zukünftigen Verordnungen 
mit Bezug zur TrinkwV

2.2.1 Trinkwassereinzugsgebieteverordnung (TrinkwEGV)

Die Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie [4] ist in Deutschland aufgrund 
der ressortbedingten Zuständigkeiten auf das Gesundheitsministerium (BMG) 
sowie das Umweltministerium (BMUV) verteilt. Die Wassereinzugsgebiete 
sowie der dort erforderliche Ressourcenschutz liegen auf allen drei Behörden-
ebenen (Bund, Land, Kommune) im Verantwortungsbereich der Umwelt-
behörden. Daher wurde parallel in beiden Bundesressorts an der Umsetzung 
der Richtlinie und damit an zwei sich ergänzenden Verordnungen gearbeitet. 
Neben der TrinkwV wird es somit eine separate Trinkwassereinzugsgebiete-
verordnung (TrinkwEGV) [7] geben, die für den Ressourcenschutz, dessen 
Risikomanagement sowie die Grund- bzw. Rohwasserüberwachung maßgeb-
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